
 

: Bezirk Mittelfranken, Ansbach - Bezirk Schwaben, Augsburg - Bezirk Oberfranken, Bayreuth - Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, Berlin - Der Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend, und 
Soziales Bremen - Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg, Cottbus - Sozialagentur Sachsen-Anhalt, Halle/Saale - Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz 
Hamburg - Niedersächsisches Landesamt für Soziales Jugend und Familie, Hildesheim - Landeswohlfahrtsverband Hessen, Kassel - Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren  des Landes 
Schleswig-Holstein, Kiel - Landschaftsverband Rheinland, Köln - Bezirk Niederbayern, Landshut – Kommunaler Sozialverband Sachsen, Leipzig - Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz, 
Mainz - Landesverwaltungsamt Thüringen, Meiningen - Bezirk Oberbayern, München - Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster - Bezirk Oberpfalz, Regensburg - Landesamt für Soziales, Gesundheit und 
Verbraucherschutz, Saarbrücken - Kommunaler Sozialverband Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin - Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, Stuttgart - Bezirk Unterfranken, Würzburg 

 
Besuche: Warendorfer Straße 26 - 28 · 48133 Münster  (Eingang Friedensstraße) 
Vorsitzender: Matthias Münning · Geschäftsführer: B ernd Finke 

 
Bankverbindung: Kontoinhaber: LWL-Finanzabteilung 
WestLB AG Münster · BLZ 400 500 00 · Kto.-Nr. 60 12 9  

 

BAGüS beim LWL, 48133 Münster  
Bernd Finke 
Tel.:  0251 591-6530 
 
Büro der Geschäftsstelle : 
Sabine Michler 
Tel.:  0251 591-6531 
Fax:   0251 591-6539 
E-Mail: bag@lwl.org 
Internet: www.bagues.de 
 

 
BAGüS-00-06, BAGüS SGB VI-179  Münster, 30.05.2011  

 
Mitglieder-Info Nr. 41/2011 

Beiträge zur Rentenversicherung der im Eingangsverf ahren und Berufsbildungsbereich 
der Werkstätten beschäftigten behinderten Menschen 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir hatten bereits verschiedentlich im FA II darüber berichtet und beraten, dass nach Auf-
fassung des Bundes dieser die Beiträge zur Rentenversicherung an die im Eingangsver-
fahren und Berufsbildungsbereich der Werkstätten beschäftigten behinderten Menschen 
nicht mehr zahlen will. Der Auffassung des Bundes hatte jedoch das LSG rechtskräftig 
widersprochen.  

Das BMAS hat nunmehr einen Referentenentwurf für ein Viertes Gesetz zur Änderung des 
4. Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze vorgelegt, welches auch eine Änderung 
von § 179 Abs. 1 SGB VI enthält. Danach soll in Satz 1 nach der Angabe „Buchstabe a“ 
die Wörter „die im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt tätig sind,“ eingefügt wer-
den. 

In Satz 2 soll am Ende der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz an-
gefügt werden: „Das gilt auch, wenn sie im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbe-
reich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen tätig sind.“. In der Begründung zu 
dieser Änderung wird ausgeführt, dass gegenüber einer anders lautenden gerichtlichen 
Interpretation der Vorschrift (Urteil des Bayerischen LSG) nunmehr ausdrücklich klarge-
stellt wird, dass eine Erstattungspflicht des Bundes für Beiträge an die Träger der Einrich-
tungen durch für die im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt tätigen behinderten 
Menschen besteht. 

Sobald die Bestimmung in Kraft getreten ist, werde ich Sie informieren. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.: 

Bernd Finke 
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